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Amtliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Nottuln 

zum Stichtag 31.12.2020 

 

Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 wird gem. § 96 Abs.1 GO NRW wie folgt 

festgestellt: 

s. Anlagen 

Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020 wird 

dem Bürgermeister gem. § 96 Abs. 1 Satz 5 GO NRW Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2020 liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 

Einsichtnahme 

 

vom 08.07.2021 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 

 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 

Bürgermeisters, während der Dienststunden 

 

montags-mittwochs 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

freitags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 

öffentlich aus. 

 

 

Nottuln, den 08.07.2021 

Gemeinde Nottuln 

Der Bürgermeister 

i.V. 

 

Doris Block 

Beigeordnete 
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                                                                                               Verbandsvorsteher: 
                                                                                           Josef Schulze Frenking Backmann 

                                                                                                      Werlte 7, 48301 Nottuln 
                                                                                                      02509 / 8159                                                                                                       

                                                       E i n l a d u n g  
                         Zu der am 28. Juli 2021 um 09.30 Uhr in der Gaststätte  
                                      Landgasthof Arning, Nottuln, Stevern 80 
                            stattfindenden Mitgliederversammlung lade ich ein. 
 
                                              Tagesordnung: 
   

1. Begrüßung  
2. Bericht des Verbandsvorstehers 
3. Bekanntgabe der Ausschussmitglieder der Gruppe C 
4. Wahl der Ausschussmitglieder 

a) Gruppe A ( Erschwerer ) 
b) Gruppe B ( Gewässereigentümer, Anlieger und  
                           Eigentümer von Drainflächen) 

5. Verschiedenes 
 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet eine Ausschusssitzung mit folgender  
Tagesordnung statt: 

1. Begrüßung 
2. Vorstandswahlen 

a) Vorsteher    b) Vertreter des Vorstehers und 
c)  5 weitere Mitglieder und deren Vertreter 

3. Wahl der Schaubeauftragten 
4. Beratung über den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt   2021 

mit der Hebeliste 2021 
5. Genehmigung, a) Verwaltungshaushalt, b) Vermögenshaushalt, c) Hebeliste 
6. Wahl des Prüfers 
7. Beschluss über den Pflege- und Entwicklungsplan 2021 
8. Verschiedenes 
 

Es ist erforderlich, dass alle Ausschussmitglieder hieran teilnehmen. 
Ich weise darauf hin, dass die Versammlungen ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig sind. ( § 7 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 der Verbandssatzung ) 
 
Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Tragen eines  Mund-
Nasen- 
schutzes beim Betreten der Tagungsstätte. 
 
 
gez. Josef Schulze Frenking Backmann 
         
                Verbandsvorsteher  
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Amtliche Bekanntmachung  

 
über die Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln im Bereich der 

„3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 75 Darup Nord II“ gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 

BauGB.  

 

      Amtsblatt der Gemeinde Nottuln S. 59 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 beschlossen, dass der 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Nottuln im Bereich der „3. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 75 – Darup Nord II“ im Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 

BauGB angepasst wird. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Berichtigung des Flächennutzungsplanes in Nottuln im 

Bereich der „3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 75 – Darup Nord II“ ergibt sich aus der 

nachfolgenden Übersichtsskizze:  

 

 

           ohne Maßstab 

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ 

       Änderungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ 
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Anlass für die 3. Änderung des Bebauungsplans war der Antrag eines Bürgers auf 

Nutzungsänderung der derzeitigen Grün- bzw. Parkfläche (Flur 20, Flurstück 228). Ziel der 3. 

Änderung ist die Umnutzung der bisherigen Grün- bzw. Parkfläche in Wohnbaufläche (WA). 

Dadurch werden zwei Baugrundstücke mit rd. 650 – 720 m² geschaffen. Somit kann einem 

kleinen Teil der Nachfrage an Wohnbaufläche in Darup nachgekommen und zudem der 

Vorgabe der Nachverdichtung (Innen- vor Außenentwicklung) Rechnung getragen werden. 

 

Die vorgenannte Berichtigung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. Im 

Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung von 

COVID-19 wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme in die gesammelten Unterlagen 

im Rathaus nur nach vorheriger telefonischer Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter 

der Telefonnummer 02502/942-300 zu den genannten Zeiten möglich ist. Aus Gründen des 

Infektionsschutzes und der Vorsorge kann der Zutritt zum Verwaltungsgebäude nur einzeln 

gewährt werden. Ein Mundschutz ist zu jeder Zeit zu tragen. Fragen, die zu den offengelegten 

Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 

02502/942-300 gestellt werden. 

 

Hinweise 

 

1. § 215 Abs. 1 BauGB: 

 

 „Unbeachtlich werden 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 2. eine unter Berücksichtigung des § 

214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 

und des Flächennutzungsplans und 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 

Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 

des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 

2. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

 

 „Die Verletzung von Verfahrens-, oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die Berichtigung wird hiermit gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Nottuln im Bereich der „3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 75 – Darup Nord II“ 

rechtsverbindlich. 

 

 

Nottuln, 01.07.2021 

 

 
Dr. Dietmar Thönnes  

Bürgermeister      
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Amtliche Bekanntmachung  

der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 75 „Darup Nord II“ im beschleunigten 

Verfahren gem. § 13a BauGB vom 29.06.2021 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 die 4. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ im beschleunigten Verfahren gem.  

§ 13a BauGB eingeleitet.  

Der Beschluss des Rates lautet: 

„Ein Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 75 „Darup Nord II“ wird im 

Verfahren nach § 13a BauGB mit dem Ziel eingeleitet, auf den Grundstücken eine 

Wohnbaunutzung zu ermöglichen. 

Hier: Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB“ 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 75 befindet sich in Darup und liegt am 

nördlichen Siedlungsrad des Ortsteils. Der betreffende Bereich wird über die Straße „Am 

Südhang“ erschlossen. 

Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ 

Änderungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Wohnbaunutzungen im betreffenden Bereich. 

Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 

Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, 

sich in der Zeit vom 19.07.2021 bis 02.08.2021, bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

in der Zeit 

Mo.-Fr.  08.30 bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.  14.00 bis 16.00 Uhr 

Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 

über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu 

unterrichten. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere 

Ausbreitung von COVID-19 wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme in die 

gesammelten Unter-lagen im Rathaus nur nach vorheriger telefonischer Absprache und 

Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-300 zu den genannten Zeiten 

möglich ist. Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge kann der Zutritt zum 

Verwaltungsgebäude nur einzeln gewährt werden. Ein Mundschutz ist zu jeder Zeit zu 

tragen. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei 

dem zuständigen Ansprechpartner unter 02502/942-300 gestellt werden. 

Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 

https://www.nottuln.de/leben-in-nottuln/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

bauleitplanverfahren.html einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

nach Terminvereinbarung, per E-Mail an: info@nottuln.de oder auf anderem Wege 

abgegeben werden.  
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                                   Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 „Darup Nord II“ 

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 02.07.2021 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über den Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 

„Martinistift“ im Regelverfahren gem. § 2, 3 und 4 BauGB vom 04.05.2021 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 

04.05.2021 das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 

„Martinistift“ im Regelverfahren gem. § 2, 3 und 4 BauGB eingeleitet.  

Der Beschluss des Rates lautet: 

Ein Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 „Martinistift“ wird im 

Regelverfahren eingeleitet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 129 befindet sich am südlichen Rand des 

Nottulner Gemeindegebietes in Richtung Dülmen.  

Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 129 „Martinistift“ 
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Ziel dieses Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Erweiterung des Martinistifts in Form der Neugliederung der Flächen sowie Aufhebung von 

einzelnen Festsetzungen. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 129 „Martinistift“ 

wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 08.07.2021 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung  

 
über die Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln im Bereich des 

„Bebauungsplans Nr. 136 Astrid-Lindgren-Schule“ gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB.  

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 beschlossen, dass der 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Nottuln im Bereich des „Bebauungsplans Nr. 136 Astrid-

Lindgren-Schule I“ im Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst 

wird. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Berichtigung des Flächennutzungsplanes in Nottuln im 

Bereich des „Bebauungsplans Nr. 136 Astrid-Lindgren-Schule“ ergibt sich aus der 

nachfolgenden Übersichtsskizze:  

 

 
 

           ohne Maßstab 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 136 Astrid-Lindgren-Schule und der 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans war die Nachnutzung des Grundstücks des 

ehemaligen Jugendfreizeitheims (KOT-Heim) und eine Nachverdichtung im Bereich der 

Gärten rund um die Astrid-Lindgren-Schule. Die Freihaltung der Kreuzungsbereiche zur 

Daruper Straße von Baufeldern soll perspektivisch die Möglichkeit zur Umgestaltung der 

Ortsdurchfahrt mit Kreisverkehren schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Oberstockumer Weg 
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Die vorgenannte Berichtigung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 

 

während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. Im 

Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung von 

COVID-19 wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme in die gesammelten Unterlagen 

im Rathaus nur nach vorheriger telefonischer Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter 

der Telefonnummer 02502/942-300 zu den genannten Zeiten möglich ist. Aus Gründen des 

Infektionsschutzes und der Vorsorge kann der Zutritt zum Verwaltungsgebäude nur einzeln 

gewährt werden. Ein Mundschutz ist zu jeder Zeit zu tragen. Fragen, die zu den offengelegten 

Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 

02502/942-300 gestellt werden. 

 

Hinweise 

 

1.§ 215 Abs. 1 BauGB: 

 

 „Unbeachtlich werden 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 2. eine unter Berücksichtigung des § 

214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 

und des Flächennutzungsplans und 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 

Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 

des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 

2.§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

 

 „Die Verletzung von Verfahrens-, oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die Berichtigung wird hiermit gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Nottuln im Bereich des „Bebauungsplans Nr. 136 Astrid-Lindgren-Schule“ rechtsverbindlich. 

 

 

Nottuln, 01.07.2021 

 

 

 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes  

Bürgermeister      
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Amtliche Bekanntmachung  
 

des Aufstellungsbeschlusses zur 84. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 
29.06.2021 

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 die 84. Änderung des 
Flächennutzungsplanes eingeleitet.  
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur 84. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ wird im Parallelverfahren für den in Anlage 1 
abgegrenzten Geltungsbereich eingeleitet (Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB). 
 

 
ohne Maßstab 

Geltungsbereich der 84. Änderung des Flächennutzungsplanes  
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Der Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses befindet sich zwischen den Ortsteilen 
Nottuln und Appelhülsen und ist der vorangestellten Übersichtsskizze zu entnehmen. Der 
Geltungsbereich entspricht der Gemarkung Nottuln, Flur 58, Flurstück 14, 15, 16 72, 73 
sowie Teile der Flurstücke 12 und 18. 
 
 
Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines neuen Lagerstandortes der AGRAVIS Raiffeisen AG sowie einer 
kleingewerblichen Nutzung. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
  
 
Der obenstehende Beschluss zur 84. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Nottuln, 05.07.2021 
 

 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung  
 

der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ vom 29.06.2021 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ beschlossen.  
 
Der Beschluss des Rates lautet: 
 
Ein Verfahren zur 84. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ wird im Parallelverfahren für den in Anlage 1 
abgegrenzten Geltungsbereich eingeleitet (Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB). 
 

 
ohne Maßstab 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ 

 
Der Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses befindet sich zwischen den Ortsteilen 
Nottuln und Appelhülsen und ist der vorangestellten Übersichtsskizze zu entnehmen. Der 
Geltungsbereich entspricht der Gemarkung Nottuln, Flur 58, Flurstück 14, 15, 16 72, 73 
sowie Teile der Flurstücke 12 und 18. 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines neuen Lagerstandortes der AGRAVIS Raiffeisen AG sowie einer 
kleingewerblichen Nutzung. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
  
 
Der obenstehende Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 162 „Beisenbusch II“ 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Nottuln, 05.07.2021 
 

 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

über die erneute und verkürzte öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im 

Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans Nr. 157 „An der Vogelstange II“ im 

beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die erneute und verkürzte öffentliche 

Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“ vom 

19.07.2021 bis einschließlich 02.08.2010 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Ortsteil Darup. Südlich 

der Coesfelder Straße, kurz nach Ortseinfahrt aus Nottuln kommend. Erschlossen werden die 

Baugrundstücke über die bestehende Straße „An der Vogelstange“ und private Zuwegungen 

über die vorderen Grundstücke.  

 

  Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 157 „An der Vogelstange II” 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

zweiter Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die 

örtlichen Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine 

geordnete Nachverdichtung ermöglichen.   

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung sowie die unten genannten 

umweltbezogenen Informationen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 19.07.2021 

bis einschließlich 02.08.2021, bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 714 und 715 

in der Zeit 

Mo.-Fr.  08.30 bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi.  14.00 bis 16.00 Uhr 
Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Einwände 

gem. § 4 Abs. 3 BauGB nur auf die geänderten oder ergänzten Teile beziehen dürfen und 

innerhalb der oben genannten Frist einzugeben sind. 

Zusätzlich sind die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist unter 

https://www.nottuln.de/leben-in-nottuln/planen-bauen-wohnen/aktuelle-

bauleitplanverfahren.html einsehbar. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogene 

Informationen eingesehen werden:  

a) Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“  

Themen: Prüfung der Einschlägigkeit der Verbotstatbestände gemäß § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Artenschutz, insbesondere Vogel- und 

Fledermausarten 

b) Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“  

Themen: Prüfung der Geruchseinwirkungen auf das geplante Bebauungsplangebiet „An 

der Vogelstange“  

Die Einsichtnahme in die gesammelten Unterlagen ist nur nach vorheriger telefonischer 

Absprache und Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02502/942-350 zu den 

genannten Zeiten möglich. Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge kann der 

Zutritt zum Verwaltungsgebäude nur einzeln gewährt werden. Ein Mundschutz ist zu jeder 

Zeit zu tragen. Der Eintritt erfolgt zum vereinbarten Termin über den Eingang des 

Standesamtes.   

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

nach Terminvereinbarung, per E-Mail an: info@nottuln.de oder auf anderem Wege 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 

BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die erneute und verkürzte öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 

157 „An der Vogelstange II“ der Gemeinde Nottuln wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Nottuln, 08.07.2021 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Der Bürgermeister 
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 02.07.2021 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat Juni 2021 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
   

1 Damenrad 
1 Kinderrad 
1 Fahrradschloss  
9 Schlüssel 
2 Smartphones 
2 Brillen  

    1 Hund 
    9 Katzen 
    1 Vogel    

 

 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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